
Die ebase möchte Ihnen mit die-
sem Merkblatt einen Überblick über
die steuerliche Behandlung der Er-
träge aus Investmentfonds geben.
Eine detaillierte Steuerberatung
kann dieses Merkblatt allerdings
nicht ersetzen.

Diese Erläuterungen wenden sich
an Anleger, die im Inland unbe-
schränkt steuerpflichtig sind und
die Ihre Anteilscheine im Privatver-
mögen halten. Diese Erläuterungen
kommen also nicht zum Tragen,
wenn Sie weder Ihren Wohnsitz
noch Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland
haben.

Warum erhalte ich eine
„Jahresbescheinigung“?
Wofür benötige ich diese?
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben
hatte die ebase für Anleger, die ihre
Fondsanteile im Privatvermögen
halten, erstmals für das Jahr 2004
eine „Jahresbescheinigung“ erstellt.
Die Jahresbescheinigung wird
Ihnen zukünftig jährlich ausgestellt.

Die Jahresbescheinigung soll Ihnen
beim Ausfüllen der Einkommen-
steuererklärung behilflich sein.
Hierzu werden Ihnen auf der Vor-
derseite der Bescheinigung die
Erträge aus Investmentfonds und
auf der Rückseite die Gewinne aus
Veräußerungsgeschäften, die inner-
halb der einjährigen Spekulations-
frist realisiert wurden, angedruckt.

Die Daten der 1. Seite (Vorderseite)
der Jahresbescheinigung sind in die
Anlagen KAP und AUS Ihrer Ein-
kommensteuererklärung zu über-
nehmen. Die Angaben zu den „Pri-
vaten Veräußerungsgeschäften“ auf
der 2. Seite sind in die Anlage SO
einzutragen. Dem Kunden steht es
frei, die Jahresbescheinigung mit
der Steuererklärung beim Finanz-
amt einzureichen, jedoch muss auf
Verlangen der Finanzbehörden
diese eingereicht werden.

Wichtig: Die Jahresbescheinigung
ermöglicht keine Anrechnung von
Steuerabzugsbeträgen. Für eine
Steueranrechnung ist weiterhin
zwingend die Vorlage der Jahres-
steuerbescheinigung im Original
erforderlich.

Was muss ich mit den in der
Jahresbescheinigung ange-
druckten Beträgen zu priva-
ten Veräußerungsgeschäf-
ten machen?
Diese Angaben sind in die Anlage
SO Ihrer Einkommensteuererklä-
rung zu übernehmen.

Seit 2005 werden Ihnen in der
„Jahresbescheinigung“ grundsätz-
lich zu den einkommensteuerrecht-
lich relevanten Erträgen sämtliche
Daten zu privaten Veräußerungsge-

schäften angegeben (entsprechen-
de Hinweise zur Eintragung in Ihre
Einkommensteuererklärung sind
auf der Bescheinigung aufgeführt).
Als private Veräußerungsgeschäfte
werden jedoch nur solche Veräuße-
rungsgeschäfte berücksichtigt, bei
denen der Zeitraum zwischen Er-
werb und Verkauf von Investment-
fondsanteilen weniger als ein Jahr
beträgt („Spekulationsfrist“). Wur-
den die veräußerten Fondsanteile
in verschiedenen Tranchen erwor-
ben (z.B. Fondssparplan, mehrere
Einmaleinzahlungen), gilt – seit
2005 – die so genannte FIFO (First
in, First out)-Verwendungsreihen-
folge, d.h., die zuerst erworbenen
Fondsanteile gelten auch als zuerst
veräußert. 

Bitte beachten Sie, dass bei Einlie-
ferung von Anteilen und Depotüber-
trägen in diesem Fall keine An-
schaffungskosten und kein Veräu-
ßerungsergebnis bescheinigt wer-
den können. 

Erhalte ich nach wie vor
eine Jahressteuerbescheini-
gung von der ebase?
Sofern Sie als ebase Kunde weder
einen ausreichenden Freistellungs-
auftrag noch eine NV-Bescheini-
gung eingereicht haben sollten und
Ihnen deshalb Kapitalertragsteuer
und Solidaritätszuschlag abgezo-
gen wurde, erhalten Sie neben der
Jahresbescheinigung – wie bisher –
eine Jahressteuerbescheinigung
(JSB).

Bitte beachten Sie: Nur wenn Sie
die Jahressteuerbescheinigung im
Original der Einkommensteuerer-
klärung beifügen, erhalten Sie die
bescheinigten Steuerabzugsbe-
träge erstattet oder auf Ihre indivi-
duelle Einkommensteuer angerech-
net.

Wie fließen Erträge aus
Fondsanteilen den Anlegern
zu?
Die Erträge eines Fonds bestehen
je nach Anlageschwerpunkt des
Fonds aus Zinsen, Dividenden oder
auch sonstigen Erträgen (z.B. Ver-
äußerungsgewinne auf Fonds-
ebene). Diese Erträge werden von
den Fonds entweder ausgeschüttet
oder thesauriert. Thesaurierung be-
deutet, dass der Investmentfonds
die Erträge anstelle der Ausschüt-
tung wieder in Vermögenswerte
reinvestiert. Aber auch bei Aus-
schüttungen haben Sie durch die
automatische Verbuchung der
ebase die Möglichkeit, die ausge-
schütteten Erträge in Anteile dieser
Fonds zu reinvestieren.

Die zugeflossenen Erträge aus In-
vestmentfonds sind für den privaten
Anleger als Einkünfte aus Kapital-
vermögen steuerpflichtig. Wie diese
Erträge in die Anlagen KAP und

AUS der Einkommensteuererklä-
rung einzutragen sind, können Sie
den Ausfüllhinweisen in Ihrer ebase
Jahressteuerbescheinigung oder
Jahresbescheinigung entnehmen.

Wichtig: Die Erträge sind auch
dann für Sie als Anleger steuer-
pflichtig und in der Einkommen-
steuererklärung anzugeben, wenn
diese vom Investmentfonds thesau-
riert werden.

Wird bei Ausschüttung oder
Thesaurierung von Erträgen
aus Investmentfonds ein
Steuerabzug vorgenom-
men?
Die ebase und /oder die Fondsge-
sellschaften haben von den ausge-
schütteten oder thesaurierten Erträ-
gen der Fondsvermögen einen Ka-
pitalertragsteuerabzug vorzuneh-
men. Die Höhe des Steuerabzugs
hängt davon ab, ob in den Fondser-
trägen Zinsen (und ähnliche Er-
träge) oder Dividenden enthalten
sind (näheres siehe folgende Ab-
schnitte).

Kapitalertragsteuer auf Zinsen
(Zinsabschlagsteuer).
Der Zinsabschlagsteuer unterliegen
im Wesentlichen die von den Fonds
ausgeschütteten oder thesaurierten
Zinserträge. Der Steuersatz beträgt
30 %. Handelt es sich um einen
ausschüttenden Fonds, so behält
die ebase als Zahlstelle eine Kapi-
talertragsteuer auf Zinsen ein, bei
einem thesaurierenden Fonds wird
der Kapitalertragsteuerabzug auf
Zinsen dagegen durch die jeweilige
Fondsgesellschaft vorgenommen.

Kapitalertragsteuer auf
Dividenden.
Die Kapitalertragsteuer erfasst die
von den Fonds erwirtschafteten Di-
videndenerträge aus inländischen
Quellen.

Der Steuerabzug wird für thesaurie-
rende und ausschüttende Fonds
von der Fondsgesellschaft vorge-
nommen. Der Steuersatz beträgt
seit Inkrafttreten des sog. Steuer-
senkungsgesetzes derzeit 20 %.

Solidaritätszuschlag
Auf die einbehaltene und abge-
führte Kapitalertragsteuer muss zu-
sätzlich ein Solidaritätszuschlag
einbehalten werden, der 5,5 % der
erhobenen Kapitalertragsteuer be-
trägt.

Quellensteuer auf ausländi-
sche Erträge des Invest-
mentfonds
Erträge aus ausländischen Wertpa-
pieren (Dividenden, Zinsen, etc.)
fließen dem Fondsvermögen häufig
erst nach Abzug der im Ausland
einbehaltenen Quellensteuer zu.
Als privater Anleger können Sie
sich die einbehaltene ausländische

Quellensteuer auf Ihre individuelle
Einkommensteuer anrechnen las-
sen oder vom steuerpflichtigen Ein-
kommen abziehen. Wird keine
deutsche Einkommensteuer auf Ka-
pitalerträge festgesetzt, weil z.B.
die Kapitaleinkünfte den Sparerfrei-
betrag nicht übersteigen, ist eine
Anrechnung der ausländischen
Quellensteuer nicht möglich. Eine
Erstattung auf Grund eines Frei-
stellungsauftrages oder einer NV-
Bescheinigung ist nicht möglich.

Wie kann ein Kapitalertrag-
steuerabzug vermieden
werden?
Bei der Verwahrung Ihrer Fondsan-
teile in einem Depot bei der ebase
wird in folgenden Fällen von einem
Steuerabzug abgesehen:

Freistellungsauftrag

Durch Vorlage eines Freistellungs-
auftrags können kapitalertragsteu-
erpflichtige Erträge von 801 EUR
bei Einzelveranlagung und von
1.602 EUR bei Zusammenveranla-
gung von Ehegatten vom Steuerab-
zug freigestellt werden. Der Frei-
stellungsauftrag ist auf einem amt-
lichen Muster der ebase einzurei-
chen. Online-Kunden können sich
dieses Formular über das Formu-
larcenter auf unserer Homepage
downloaden. Sie erhalten dieses
Formular bei Bedarf auch von uns
zugesandt. 

Hinweis: Kapitalertragsteuerpflich-
tige inländische Dividenden belas-
ten den Freistellungsauftrag nur zu
50 %.

Nichtveranlagungsbescheini-

gung (NV-Bescheinigung) 

Mit der Vorlage einer NV-Bescheini-
gung wird ein Steuerabzug von ka-
pitalertragsteuerpflichtigen Erträ-
gen in voller Höhe vermieden. Eine
solche NV-Bescheinigung erhalten
allerdings nur diejenigen Personen,
für die eine Steuerveranlagung
nicht in Betracht kommt, weil zum
Beispiel die gesamten steuerpflich-
tigen Einkünfte die Grundfreibe-
träge nicht überschreiten. Die NV-
Bescheinigung wird vom zuständi-
gen Finanzamt Ihres Wohnsitzes
ausgestellt. Sie ist in der Regel im
Jahr der Antragstellung und den
beiden folgenden Kalenderjahren
gültig. Bitte beachten Sie, dass
jede Bank, bei der Sie steuerpflich-
tige Kapitalerträge erhalten, eine
solche Bescheinigung im Original
benötigt.

Wichtig: Sollte die Gültigkeit Ihrer
NV-Bescheinigung zum Ende die-
ses Kalenderjahres enden und Sie
haben uns bereits eine neue NV-
Bescheinigung für die folgenden
Jahre zugesandt, werden wir

Ihnen diese erst mit dem ersten

Depotauszug des neuen Kalen-

derjahres bestätigen.

Zum Steuerabzug bei Fondsvermögen
Eine Information für die Inhaber von Investment Depots bei der ebase European Bank for Fund Services
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Führen Abzüge mit Kapital-
ertragsteuern möglicher-
weise zu einer steuerlichen
Doppelbelastung?
Nein, denn ein Kapitalertragsteuer-
abzug ist wie eine Vorauszahlung
auf Ihre spätere, individuelle Ein-
kommensteuerschuld des Kalen-
derjahres anzusehen. Konnte der
Kapitalertragsteuerabzug nicht
durch einen Freistellungsauftrag
oder eine NV-Bescheinigung ver-
mieden werden, erhalten Sie von
der ebase nach Ablauf des Kalen-
derjahres eine Jahressteuerbe-
scheinigung, in der Sie sämtliche
Steuerabzüge aufgeführt finden
und die Ihnen durch Vorlage bei
Ihrem Finanzamt eine Anrechnung
der einbehaltenen Steuerabzüge
auf Ihre Steuerschuld ermöglicht.

Was ist bei Verkäufen von
Fondsanteilen zu beachten?
Zwischengewinn
Zwischengewinne werden durch die
Fondsgesellschaft börsentäglich
ermittelt und zusammen mit den
Rücknahmepreisen veröffentlicht.
Als Zwischengewinn gelten die
dem Anleger bei der Rückgabe von
Anteilscheinen zufließenden, im
Rücknahmepreis enthaltenen Ent-
gelte für vereinnahmte Zinsen und
Zinsansprüche.

Der im Rücknahmepreis verein-
nahmte Zwischengewinn gehört für
den in Deutschland ansässigen pri-
vaten Anleger zu den steuerpflichti-
gen Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen, die einem Zinsabschlagsteuer-
abzug von 30 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag) unterliegen. Der vom
Anleger beim Erwerb von Anteilen
im Ausgabepreis gezahlte Zwi-
schengewinn ist jedoch als nega-
tive Einnahme im jeweiligen Kalen-
derjahr von vereinnahmten Zwi-
schengewinnen oder sonstigen Er-
trägen, beispielsweise Ausschüt-
tungen auf Investmentanteilschei-
ne, abzugsfähig. Die Steuerpflicht
des vereinnahmten Zwischenge-
winns bzw. der ausgeschütteten
und/oder thesaurierten Zinserträge
erstreckt sich somit nur auf die kon-
krete Besitzdauer des jeweiligen
Anlegers.

Sollte für einen Fond zum Veräuße-
rungszeitpunkt durch die Fonds-
gesellschaft kein Zwischengewinn
gemeldet worden sein, muss die
ebase hier 6 % p.a. des zuletzt er-
mittelten Rücknahmekurses als
Zwischengewinn (sog. „Ersatzwert“)
steuerlich ansetzen, der ebenfalls
einem Zinsabschlagsteuerabzug
von 30 % (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag) unterliegt.

Gewinne aus Veräußerungen von
Fondsanteilen
Wenn der Zeitraum zwischen Er-
werb und Verkauf von Investment-
fondsanteilen weniger als ein Jahr

beträgt („Spekulationsfrist“), ist
ein erzielter Veräußerungsgewinn
grundsätzlich steuerpflichtig. So-
fern die im Kalenderjahr erzielten
Veräußerungsgewinne weniger als
512 EUR betragen, bleiben diese
steuerfrei. Überschreiten aber die
gesamten privaten Veräußerungs-
gewinne eines Anlegers diese Frei-
grenze, so sind die gesamten Ver-
äußerungsgewinne einkommen-
steuerpflichtig und in der Einkom-
mensteuererklärung in der Anlage
SO anzugeben.

Steuerabzüge bei ausländisch

thesaurierenden Fonds

Bei Verkäufen von Fondsanteilen
von ausländisch thesaurierenden
Fonds muss die ebase zum Zeit-
punkt des Verkaufs einen Kapital-
ertragsteuerabzug vornehmen. Die
Kapitalertragsteuer beträgt 30 %
der Summe aus den kumulierten
thesaurierten Erträgen des Fonds
und den im Rücknahmepreis ent-
haltenen Zwischengewinnen des
laufenden Fondsgeschäftsjahres
und wird vom Verkaufspreis einbe-
halten. Wurden die Fondsanteile
von der ebase für den Anleger er-
worben, stellen nur die während
der Besitzzeit der Anteile im Depot
bei der ebase zugeflossenen the-
saurierten Erträge dieses Fonds
(so genannte kumulierte ausschüt-
tungsgleiche Erträge – kaE) die
Bemessungsgrundlage für den
Steuerabzug dar. Hiermit soll eine
Gleichbehandlung mit inländischen
thesaurierenden Fonds erreicht
werden, die ja bereits zum Ende je-
des Geschäftsjahres einen Kapital-
ertragsteuerabzug vornehmen müs-
sen (siehe Beispiel).

Beispiel:

Ein Anleger (ohne Freistellungsauf-
trag) hält für 4 Jahre 100 Anteile an
einem ausländischen thesaurieren-
den Fonds, bevor er diese in 2008
veräußert. Der während der Besitz-
dauer kumulierte thesaurierte Er-
trag beläuft sich auf 4 EUR je An-
teil, der Zwischengewinn im Ver-
kaufszeitpunkt auf 0,50 EUR je An-
teil. Der Anleger erzielt einen Ver-
äußerungserlös von 2.000 EUR
(100 Anteile mal 20 EUR). Er hat
weder Freistellungsauftrag noch
NV-Bescheinigung vorgelegt.

Ebase hat in diesem Fall auf der
Summe aus kaE und Zwischen-
gewinn in Höhe von 450 EUR (d.s.
100 Anteile mal 4 EUR je Anteil
plus 100 Anteile mal 0,50 EUR je
Anteil) eine Steuer von 142,43 EUR
(d.s. 30 % zuzüglich 5,5 % Solidari-
tätszuschlag auf die Kapitalertrag-
steuer) zu berechnen und vom Ver-
kaufspreis einzubehalten. Der An-
leger erhält nur den Restbetrag des
Verkaufspreises von 1.857,57 EUR
vergütet und eine Steuerbescheini-
gung über die einbehaltene Kapital-
ertragsteuer.

Wichtig: Werden die Anteile nicht
über die ebase erworben sondern
eingeliefert, werden die seit dem
01.01.1994 (bzw. ab dem Auflage-
datum des Fonds) aufgelaufenen
kaE für den Kapitalertragsteuerab-
zug herangezogen (Hintergrund:
Die ebase kann die Besitzzeit nicht
nachprüfen(InvStG)).

Was ist mit einem transpa-
renten, semitransparenten
bzw. intransparenten Fonds
gemeint? Was ist in diesem
Zusammenhang unter einer
Strafbesteuerung zu ver-
stehen?

Inländische und ausländische
Fonds werden steuerlich grund-
sätzlich gleichbehandelt (Invest-
mentsteuergesetz (InvStG)). Die
steuerliche Behandlung der Erträge
eines Fonds hängt vom steuer-
lichen Status dieses Fonds ab, ob
er also als sog. transparenter,
intransparenter oder semi-transpa-
renter Fonds anzusehen ist.

Transparente Fonds

Alle Fonds, also sowohl inländische
wie ausländische Fonds, müssen
eine Vielzahl von Nachweis- und
Bekanntmachungspflichten für Be-
steuerungsgrundlagen erfüllen, da-
mit eine günstige Besteuerung der
Erträge aus einem Fonds zur An-
wendung kommt (z.B. Halbeinkünf-
teverfahren). Erfüllt ein Fonds diese
Pflichten, wird er in steuerlicher
Hinsicht als „transparent“ bezeich-
net.

Intransparente Fonds

Werden bestimmte Mindeststan-
dards zur Bekanntmachung der Be-
steuerungsgrundlagen nicht oder
nicht in ausreichendem Umfang
eingehalten, handelt es sich um ei-
nen sog. „intransparenten Fonds“.
In diesem Fall kommt für diese
Fonds eine ausgesprochen
ungünstige Pauschalbesteuerung
zum Tragen, da der Anleger sämtli-
che erhaltenen Ausschüttungen so-
wie 70 % der positiven Wertentwik-
klung des jeweiligen Kalenderjah-
res anzusetzen hat (mindestens je-
doch 6 % des letzten Rücknahme-
preises des Kalenderjahres).

Semi-transparente Fonds

Werden zwar die Mindeststandards
zur Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen eingehalten, aber
bestimmte – steuerentlastende –
Bekanntmachungen (z.B. steuer-
freie Veräußerungsgewinne, Divi-
denden nach Halbeinkünfteverfah-
ren) nicht gemeldet, spricht man
von einem sog. „semi-transparen-
ten Fonds“. Zwar erfolgt keine Pau-
schalbesteuerung, allerdings geht
die steuerentlastende Wirkung ver-
loren und die betreffenden Erträge
werden voll steuerpflichtig.

Woher erhalte ich die nöti-
gen Angaben für meine Ein-
kommensteuererklärung?
Jahresbescheinigung
Mit dieser Bescheinigung möchte
Ihnen der Gesetzgeber die vollstän-
dige und zutreffende Angabe Ihrer
Erträge in der Einkommensteuerer-
klärung erleichtern. 

Wichtig: Die Jahresbescheinigung
ermöglicht keine Anrechnung von
Steuerabzugsbeträgen. Für eine
Steueranrechnung ist weiterhin
zwingend die Vorlage der Jahres-
steuerbescheinigung im Original er-
forderlich.

Jahressteuerbescheinigung 
Sofern von den Investmenterträgen
in Ihrem Depot Kapitalertragsteuer
auf Zins- oder Dividendenerträge
an das Finanzamt abgeführt wur-
den, erhalten Sie von der ebase zu
Beginn des Folgejahres eine Jah-
ressteuerbescheinigung.

Wichtig: Falls keine Steuer an
das deutsche Finanzamt abge-
führt wurde (z.B. Freistellungs-
auftrag, NV-Bescheinigung), er-
halten Sie lediglich eine Jahres-
bescheinigung. Aus beiden Vor-
drucken können Sie die zur Anferti-
gung Ihrer Einkommensteuererklä-
rung erforderlichen Angaben ent-
nehmen.

Rechenschaftsberichte der jewei-
ligen Kapitalanlagegesellschaf-
ten
Die Ausschüttungsbeträge sowie
die steuerpflichtigen Erträge kön-
nen Sie über die Rechenschaftsbe-
richte der jeweiligen Kapitalanlage-
gesellschaft abrufen.

Bei Bedarf können Sie diese telefo-
nisch oder schriftlich bei uns anfor-
dern. Wir stellen Ihnen die Rechen-
schaftsberichte gerne per Mail in
elektronischer Form zur Verfügung
(Ausnahme: Berichte für Fonds der
cominvest („cominvest Fonds“) er-
halten Sie auf dem Postweg).
Bitte beachten Sie, dass auf Grund
des breit gefächerten Fondsspek-
trums der automatisierte, regelmä-
ßige Versand von Rechenschafts-
berichten nicht möglich ist.

Weitere Fragen?
Sofern Sie noch weitere Fragen ha-
ben, steht Ihnen Ihr Berater gerne
zur Verfügung.
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